
729 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. G:P. 

26. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , mit 
dem die Strafprozeßordnung 1960 geändert 
und ergänzt wird (Strafprozeßnovelle 1962). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Die Strafprozeßordnung 1960, BGBL N r. 98, 
wird geändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im §, 41 hat der zweite Absatz zu lauten: 

,,(2) Ist ein Beschuldigter nach seinen dem Ge­
richte bekannten Verhältnissen nicht imstande, 
die Verteidigungskosten aus eigenem zu tragen, 
so ist ihm auf sein Verlangen zur Ausfithrung 
bestimmter, von ihm angemeldeter Rechtsmittel, 
zur Erhebung des Einspruches gegen die Anklage­
schrift, für die Hauptverhandlung sowie für den 
Gerichtstag zur öffentlich.en Verhandlung über 
ein Rechtsmittel vom Gericht ein Armenvertreter 
beizugeben. Wird für die Hauptverhandlung oder 
zu.r Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde 
oder Berufung ein Armenvertreter beigegeben, 
so gilt die Bestellung des Armenvertreters auch 
für das Rechtsmittelverfahren. Wird jedoch der 
Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung über 
ein Rechtsmittel nicht im Sprengel des Gerichtes 
abgehalten, bei dem die Hauptverhandlung statt­
gefunden hat, so ist für den Gerichtstag ein an­
derer Armenvertreter, und zwartunlichst aus der 
Zahl der am Orte des Gerichtstages wohnhaften 
Verteidiger, zu bestellen." 

2, Im § 286 hat der vierte Absatz zu lauten: 

,,(4) Ist die strafb;lire Handlung, die dem An­
geklagten in der Anklageschrift oder im Urteil 
erster Instanz zur Last gelegt wird, mit einer 
fünf Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe oder 
einer strengeren Strafe bedroht, so ist ihm, wenn 
e,r noch keinen Verteidiger hat und ihm auch 
kein Armerivertreter beigegeben wird, für den 
Gerichtstag aus der Zahl der am Sitze des Ober­
sten Gerichtshofes wohnhaften Verteidiger von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen." 

3. Im § 294 treten an die Stelle des zweiten 
und dritten Absatzes folgende Bestimmungen: 

,,(2) Dem Beschwerdeführer muß, sofern dies 
ni.eht schon geschehen ist, eine Urteilsabschrift zu-

gestellt werden. Der Beschwerdeführer hat das 
Recht, binnen vierzehn Tagen nach der Anmel­
dung der Berufung, wenn ihm eine Urteilsab­
schrift aber erst nach der Anmeldung des Rechts­
mittels zugestellt wurde, binnen vierzehn Tagen 
nach der Zustellung eine Ausführung seiner Be­
schwerdegründe beim Gericht in zweifacher Aus­
fertigung zu überreichen. Er muß entweder in 
dieser Schrift oder bei der Anmeldung aUsdrück~ 
lich erklären, durch welche Punkte des Erkennt­
nisses er sich beschwert finde, widrigens auf seine 
Berufung vom Gerichtshofe zweiter Instanz keine 
Rücksicht zu nehmen ist. Die Anmeldung, die 
die Berufungsgründe enthält, oder die rechtzeitig 
eingebrachte Ausführung ist dem Gegner mit dem 
Bedeuten mitzuteilen; daß er binnen vierzehn 
Tagen seine Gegenausführung überreichen könne. 

(3) Nach überreichung dieser Gegenausführung 
oder nach Ablauf der hiezu bestimmten Frist 
sind alle Akten dem Gerichtshofe zweiter Instanz 
vorzulege~, der über die Berufung nur dann in 
nichtöffentlicher Sitzung berät, wenn der Bericht­
erstatter oder der Oberstaatsanwalt beantragt, die 
Berufung aus einem der im folge~den Absatz 
angeführten Grün~e zurückzuweisen. .-. 

(4) Der Gerichtshof zweiter Instanz kann die 
Berufung in nichtöffentlicher Sitzung zurück­
weisen, wenn sie zu spät angemeldet oder von 
einer Person ergriffen worden ist, der .das Be­
rufungsrecht überha)lpt nicht oder nicht in der 
Richtung zusteht, in der es in Anspruch genom­
men wird, oder die dar;liuf verzichtet hat; fernet, 
wenn der Berufungswerber weder bei derAn~ 
meldung der B,erufung,noch in -ihrer Ausführung 
die Punkte des Erkenntnisses, durch die er sich 
beschwert findet, deutlich. und bestimmt bezeich­
net hat, auf die Berufung daher keine Rücksicht 
zu nehmen ist. 

(5) Wird über die Berufung nicht schon in der 
nichtöffentlichen Sitzung entschieden, so hat. der 
Vorsitzende einen Gerichtstag zur öffentlichen 
VIerhandlung über die Berufung anzuordnen. Für 
die Anberaumung .und Durchführung_des Ge­
richtstages gelten die Bestimmungen' der§§ 286 
und 287 dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß 
der nicht verhaftete Angeklagte stets vOrzuladen 
ist und auch die Vorführung des verhafteten An­
geklagten veranlaßt werden kann. Ist die Be­
rufung ~egen den Ausspruch über die privat-
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rechtlichen Ansprüche gerichtet, sp ist auch der 
Privatbeteiligte vorzuladen." 

4. § 296 hat zu lauten: 

,,§ 296. (1) Ist außer über die Berufung auch 
über eine Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden, 
die von der einen oder der anderen Seite er­
griffen worden ist, so sind bei Vorlegung der 
Akten an den Obersten Gerichtshof auch die 
Aktenstücke beizulegen, die die Berufung be­
treffen. In diesem Fall entscheidet der Oberste 
Gerichtshof auch über die Berufung. 

(2) Der Oberst,e Gerichtshof berät über die Be­
rufung nur dann in nichtöffentlicher Sitzung, 
wenn der Berichterstatter oder der Generalproku­
rator die Zurückweisung der Berufung aus einem 
der im § 294 Abs. 4 angeführten Gründe be­
antragt und nicht über die Nichtigkeitsbe­
schwerde bei einem Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerde 
entschieden werden muß. 

(:1) In allen anderen Fällen entscheidet der 
Oberste Gerichtshof über die Berufung entweder 
beim Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung 
über die Nichtigkeitsbeschwerde oder, wenn über 
diese in nichtöffentlicher Sitzung entschieden 
wurde, bei einem Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Berufung. Für die An­
beraumung und Durchführung de~ Gerichtstages 
gelten die Bestimmungen der §§ 286 und 287 
dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß der nicht 
verhaftete Angeklagte stets vorzuladen ist und 
auch die Vorführung des verhafteten Angeklagten 
veranlaßt werden kann. Ist die Berufung gegen 
den Ausspruch über die privatrechtlichen An­
sprüche gerichtet, so ist auch der Privatbeteiligte 
vorzuladen. " 

5. Im § 467 tritt an die Stelle des fünften Ab­
satzes folgende Bestimmung: 

,,(,,) Die Berufung oder Berufungsausführung 
ist in zweifacher Ausfertigung vorzulegen oder 
aufzunehmen. Eine Ausfertigung ist dem Gegner 
mit dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binnen 
vierzehn Tagen seine Gegenausführung über­
reichen könne. Nach überreichung dieser Gegen­
ausführung oder nach Ablauf der hiezu be­
stiIJ,1mten Frist sind alle Akten dem Gerichts­
hofe: erster Instanz vorzulegen." 

6. §469 hat zu lauten: 

,,§ 469. Der Gerichtshof berät über die Be­
rufung nur dann in nichtöffentlicher Sitzung, 
wenn der Berichterstatter oder der Staatsanwalt 
einen der im § 470 angeführten Beschlüsse be­
antragt." 

7. § 471 hat zu lauten: 

,,§ 471. (J) Wird über die Berufung nicht schon 
in der nichtöffentlichen Sitzung entschieden, so 

hat der Vorsitzende einen Gerichtstag zur öffent­
lichen Verhandlung über die Berufung anzuord­
nen und dazu den Ankläger, den Angeklagten 
und di,e Zeugen und Sachv@"ständigen rechtzeitig 
vorzuladen, die voraussichtlich zu vernehmen sein 
werden. 

(2) Dem Angeklagten müssen mit Rücksicht auf 
seine Entfernung vom Sitze des Berufungs­
gerichtes wenigstens drei Tage zur Vorbereitung 
seiner Verteidigung freibleiben. 

(,) Ist der Angeklagte verhaftet, so kann der 
Gerichtshof seine Vorführung veranlassen. 

(4) Sowohl dem Angeklagten als auch dem Pri­
vatankläger ist in der Vorladung zu bemerken, 
dag auch im Falle ihres Ausbleibens mit BerLick­
sichtigung des in der Berufungsausführung und 
in der Gegenau·sführung Vorgebrachten über die 
Berufung dem Gesetze gemäß erkannt werden 
würde. 

(5) Ist die Berufung wegen der Entsdleidung 
über die privatrechtlichen Ansprüche ergriffen, 
so ist auch der Privatbeteiligte mit der im vorigen 
Absatz angeführten Bemerkung vorzuladen, an­
dernfalls ist er vom Gerichtstage mit der Be­
merkung in K,enntnis zu setzen, daß es· ihm frei­
stehe zu erscheinen. 

(6) Hat der PrivatankÜger oder der Privat­
beteiligte einen Vertreter namhaft gema,cht, so 
ist die Vorladung an diesen zu riChten." 

8. Im § 488 entfällt die Z. 1. 

9. Im § 489 Abs. 1 entfallen die Z. 2 und 7. 

Artikel 11. 

Übergangsbestimmungen. 

§ 1. (1) Das Verfahren über eine nach dem 
Gesetze zulässige Berufung gegen den Ausspruch 
über die Strafe ist auf Antrag des Verurteilten 
oder seines gesetzlichen Vertreters im Sinne der 
durch Artikel I· dieses Bundesgesetzes geänderten 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung 1960 zu 
erneuern, wenn 

1. die Europäische Kommission für Menschen­
redlte das Gesuch des Verurteilten, worin er sich 
durch das auf Grund der früheren gesetzlichen 
Bestimmungen durchgeführte Verfahren eines 
österreichischen Gerichtes über diese Berufung be­
schwert erklärte, gemäß Art. 28 der Menschen­
rechtskonvention, BGBI. NI'. 210/1958, angenom­
men hat oder 

2. über diese Berufung in den letzten sedls 
Monaten vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
von einem österreidlischen Gericht in nichtöffent­
licher Sitzung entschieden worden ist. 

(2) Der Antrag auf Erneuerung des Berufungs­
verfahrens ist trotz Vorliegen der Vorausset­
zungen des Abs. 1 unzulässig; wenn dem Be­
rufungsgericht nur ein Rechtsmittel des Anklägers 
vorgelegen ist, das gänzlich erfolglos blieb, oder 

729 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 16

www.parlament.gv.at



3 

wenn eine Milderung der rechtskräftig zu- (3) Mildert das Berufungsgerich~ die Unrechts­
erkannten Strafe gesetzlich .ausgeschlossen wäre. folgen zugunsten eines MiuchukLigen .au,s Grün-

§ 2. (1) Der Antrag ist bei dem Gerichte, das den, die auch anderen zustatten kommen, so 
in erster Instanz .erkannt hat, schriftlich oder hat es von Amts wegen 'so vorzugehen, als wäre 
mündlich oder beim Leiter des Gefangenhauses audl zugunsten dieses Mitschuldigen ein Antrag 
öder beim Vorsteher der Justizanstalt, wo sich nach § 1 gestellt worden. 
der Verurteilte in Strafhaft befindet, mündlich (4) Die' neue Strafe gilt als an dem Tage aus-
zu c§tellen. gesprochen, an dem der früher,e Strafaus,spruch 

rechtskräftig geworden ist. Sie 'gJilt als spätestens 
(2) Wird ,de.r Antrag nicht bei dem Gerichte an dem Tag,e verbüßt, an -dem von drer früheiren 

gesteLLt, das in erg·ter In'stanz erka,nnt hat, so ist Strafe so v,id vollzogien war, als das Ausmaß 
di,e Niederschrift des mündlii"n.en Antrages un- der Dleuen Strafe beträgt. 
verzüglim diesem Gerichte zu ühermitteln:. (5) Die Kosten des neuen Berufungsverfahrens, 
Dieses Gericht hat die ihm ühermittelten und aUsgenommen die Gebühren der Verteidigel' 
die bei ihm se!p:>t gestellten An;orä!ge unter und anderer Parteienvertreter (§ 381 Abs. 1 Z. 4 
Anschluß der Akten ohne ulnll1öti,gen Aufschub der Strafprozeßordnung 1 %0), hM ungead1te~ 
dem Berufungsgeri,chte (§ 3) vorzulegen. des Sachausganges der BUnid zu tragen. 

§ 3. Zur Entsche~dung über ,den Antra.g nach § 5. Mildert das Berufungsg,erid1t die Strafe 
§ 1 ist der Gerichtshof zUlständig, der seinen,eit und hat der noch in Strafhaft befindliche Ver­
über die Berufung entschieden hat. Die Ent- urteilte in Ansehung der milderen Strafe 'die 
scheidung hat ohne unnöt1igen Aufs,chub zu er- zeitlichen V oraussetzungen für eine bedilngte 
gehen. Entlassung bereits erfül.1t, so hat das Be-

l . . . h ruf.ungsgericht die Akten dem zur Entsd1eidung § 4. (1) Unzu ä.sslge Anträ.ge sind In n,lC ;t-
öf1entlich,er Sitzung zurückzuweisen. über eine bedingte Endassung. zuständigen 

Gericht zu übersenden. M~ldert das Be'rufungs-
(2) Liegen die Vorauss,etZiungen des § 1 vor, gericht eine noch im Vollzug befi11dliche Un-

so ist bei einem Gerichtstag zu,r öffentlichen rechtsfolge und wäre diese ,da,ma,chnilcht weiter 
Ve,rha.ndlung der Berufuinlg (§§ 294 Abs. 5, 296 zu vollziehen, so hat' 'das Berufungs,gericht 
Abs. 3 und 471 der Stl'afprozeßord11ung 1960) unverzüglich IcLi,eBeencL~gung des Vollzuges zu 
zu enrs·me]den. Erachtet ,das Berufung~gef\id1t 
erne Milderung der im früher,en Verfahren I 

ausgesprochenen Unrechtsfolge11 für angebracht, 
so hat es .die Entsch,eidung über .di,e Berufung in 
A11sehung des Ausspruches über die Straf,e zu 
erneuern. In allen and,e~en Fällen entscheidet 
das. Berufungsgericht, daß zu einell' Änderung 
der früheren Berufungsentscheidung kein Anlaß 
bestehe. 

veranlassen. 

Artikel III. 

Inkrafttreten und Vollziehungsklausel. 

Di>e5es Bundesgesetz trit,t . am nämsten auf 
s,eine Kundma,chung folgenden MonatJsersteili .in 
Kraft. Müt seiner Vollziehung ist das Bundes­
ministe6um für Justiz hetraut. 
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Erläuternde Bemerkung~n 

I. 

Allgemeines. 

Als Osterreich im Jahre 1958 d,i,e Konverution 
zum Schutze' der Menschenrechte und Grund­
freiheiten Inltifizielite, machte es zugJeich von 
der 'Möglichkeit Geb.rauch, das Rech,t zu.r 
Individualbeschwel1de ausdrückli'ch anzuerkeru­
nen. Dieses Rech~ besteht dar,in, daß auch, jede 
naüirli-che Persoru, nichtstaatlich·e Orgmisation 
öder Personenvereinigung sich an die Europä­
ische Kommission für Merwch,enrechte wegen 
Verletiunlg der durch di,e Konvention geschütz­
ten Rechte' du~ch Ositernlich wenden kann. Seit­
her, sind' niehr als 200 Beschwerden durch Per­
sonen eingebradIt wor,den, die von österreichi­
schen Gerichten verurteilt worden sind: Die 
meisten IdieserBes,chwel1den ~md von! der Kom­
mission nach einer Vorprüfung ,abgelehflit wor­
den. Vier Beschw.eI1den hat jedoch die Menschen­
rechtskommission nach einer, Vorprüfung der 
Saeh- und. Rechtsiage angenommen und sechzehn 
gIeidl.~11cige Beschwerden bis zur En,tschddung 
über dhe ersten VIer Beschwe'rden in Schwebe 
gelass,en. 

In den VIer erstgenlannt-en Beschwerden wird 
unter anderem (die übrigen Beschwerdepunkte 
wer.den v·on der Menschenrechtskommiswon 
aller Voraussichi: nach nicht gebilligt 
wel'den) behauptet, daß die aus dem 
J a h r e 1 8 7 3 stammende österreich ische Straf­
prozeßordnung mit den im Art. 6 lit. c der 
Menschenrechtskonvention näher' bestimmten 
Rechten der Verteidigung insoweit in Wider­
spruch stehe, als übet: Strafberufungen in nicht­
öffentlichen Sitzungen entschieden werde, vor 
denen zwar noch der öffentliche Ankläger 
(Generalprokurator), aber nicht mehr der An­
geklagte oder sein Verteidiger a n geh ö rt 
werde und denen gemäß § 35 Abs. 2 StPO. 
zwar der öffentliche Ankläger (Generalproku­
rator), aber' nicht der Verteidiger bei w 0 h­
n ~ n dürfe. Daraus ergäbe sich ,ein übergewicht 
der Anklage vor der Verteidigung. 

österreich hat demgegenüber im Verfahren 
vor der Menschenrecht·skommission darauf hin-

gewiesen, daß die öffentlidlen ,Ankläger gemäß 
§ 3 StPO. zur voll e n 0 b j e k t i v i t ~ t 
verpflichtet sind, daß der Angeklagte durch sem 
Rechtsmittel oder durch die Gegenausführung 
zu einem Rechtsmittel des Anklägers auch in 
zweiter Instanz zu Wort kommt und daß sich 
aus der Konvention nicht ergibt, es müsse' der 
Angeklagte jedes Mal Gelegenheit zur Stellung­
nahme erhalten, wenn zuvor der Ankläger eine 
Erklärung abgegeben hat. 

Eine formelle Entscheidung der Menschen­
rechtskommission ist zwar 'noch nicht ergangen, 
bei ~Erörterungen der Verfahren mit führenden 
Mitgliedern der Menschenrechtskommission im 
April und Mai 1962 wurde, jedoch offenbar, daß 
die Menschenrech,t'skoni'mis ... ion 
die ö s t e r r ei chi s c h enG e g en arg u­
m e n t e n ich t t eil end ü r f t ,e. 

Angesichts dieser, Situation ergeben sich für 
österreich zwei Möglichkeiten: Entweder eine 
"gütliche" Regelung im Sinne des, Art. 28 lit. b 
der Menschenrechtskonvention durch Klaglos­
stellung der Beschwerdeführer anzustreben, 
oder, ohne auf einen solchen Versuch ein­
zugehen, auf einer Weiterführung des Verfah­
rens zu, bestehen, das gemäß der Konvention 
dann entweder beim Ministerkomitee oder beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
enden würde. 

Aus folgenden Gründen sollte eine Regelung 
nach Art. 28 angestrebt werden. Einmal ist es 
ungewiß, ob etwa das Ministerkomitee oder 
der Europäische Gerichtshof den österreichischen 
Prozeßstandpunkt für richtig halten und in 
diesem Sinne und entgegen der Menschenrechts­
kommission entscheiden werden. Zum zweiten 
kann dadurch, daß ohne Aufsch'ub der von der 
Menschenrechtskommission für richtig gehal­
tene Zustand hergestellt wird, der Kreis derer, 
die sich durch die bisherige Verfahrensweise 
beschwert erachten können, verhältnismäßig 
klein gehalten werden. 

Das· Bundesministerium für Justiz hat zu­
nächst in einem Erlaß den öffentlichen Anklä­
gern aufgetragen und der Generalprokuratur 
empfohlen, den nichtöffentlichen Sitzungen des 
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Gerichtshofes, insbesondere denen über eine 
Strafberufung nicht mehr beizuwohnen, soweit 
es ohne Verletzung der diesen Organen gesetz­
lich auferlegten Pflichten geschehen kann. Damit 
wurde zwar zunächst sichergestellt, daß das nach' 
österreichischer Ansicht bloß scheinbare über­
gewicht des Anklägers bzw. Generalproku­
rators schwindet, es konnte jedoch damit weder 
etwas für die bereits abgeschlossenen Gerichts­
verfahren - insbesondere die Verfahren' gegen 
die Beschwerdeführer - erreicht, noch das Be­
rufungsverfahren so gestaltet werden, wie es 
nach fast einhelliger Auffassung der 'Fachleute 
sein sollte: als zweiseitiges, öffent­
I ich e s Verfahren. Diesem Ziel dient der vor­
liegende Entwurf einer Strafprozeßnovelle 1962. 
Mit ihr soll - wegen der. Straßburger Ver­
fahren - die nach einhelliger Ansicht aller 
Fachkreise nötige, aber gewiß noch nicht in 
allen Punkten spruchreife Strafprozeßreform, 
soweit es derzeit nötig ist; vorweggenommen 
werden. Zugleich soll ermöglicht ,werden, daß 
die früher abgeschlossenen Berufungsverfahren 
auf A n t rag des Verurteilten oder seines 
gesetzlichen Vertreters nach den neuen Grund­
sätzen neu durchgeführt werden, wenn die 
Europäische Menschenrechtskommission eme 
einschlägige Beschwerde bereits angenommen 
hat oder die Frist von sechs Monaten zur Er­
hebung einer solchen Beschwerde ,noch offen­
steht, die von der Kommission angenommen 
werden würde. Damit würde in, den gegen 
österreich anhängigen Beschwerdefällen sowie 
in allen Fällen, in denen eine solche Beschwerde 
noch eingebracht werden kann, die Legitimation 
zur (weiteren) Beschwerdeführung dahinfallen. 

Es muß: in diesem Zusammenhang darauf hin­
gewiesen werden, daß der' Gesetzentwurf nicht 
jedes einseitige Verfahren nach der Strafprozeß­
ordnung beseitigt, . das gilt insbesondere für das 
gerichtliche Vorverfahren. Seine Änderung 'muß 
,einer weitergehenden Reform der Strafprozeß­
ordnung vorbehalten, bleiben. 

Als erste Etappe der Reform der Strafprozeß­
ordnung, die ohnedies zum legislativen Pro­
gramm des Jusiizministeriums gehört, kann der 
Eil;iwurf auch den Einwänden begegnen, daß nur 
auf einen von mehreren einschlägigen Teil­
gebieten Wandel geschaffen wird, auf anderen 
Teilgebieten aher Verfahrensgrundsätze v 0 r­
I ä u f i gerhalten bleiben, die in Zukunft im 
Rahmen der in Aussicht genommenen Reform 
des österreichischen Strafverfahrensrechteseben­
falls geändert werden sollen. 

H. 
; 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzent­
wurfes. 

'AUe im folgenden einzeln zu besprechenden 
Änderungen der Strafprozeßordnung 1960 fußen 
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auf dem Grundsatz, daß das Verfahren über eine 
Strafberufung nicht mehr ein einseitiges, nicht­
öffentliches. Aktenverfahren, sondern· ein zwei­
seitiges, bei einem Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung abzuführendes Verfahren sein muß. 
In diesem Grundsatz treffen sich die innerstaat~ 
lichen Reformbestrebungen weitester Fachkreise 
mit dem Anliegen der von österreich aner­
kannten internationalen europäischen Instanzen. 

Zu Art. I Z. 1: 

Nach § 41 Abs. 2 StPO. in der derzeitigen 
Fassung ist dem Beschuldigten gegebenenfalls ein 
Armenvertreter zur Rechtsmittelausführung, zur 
Erhebun" d·es Einspruches gegen die Anklage­
schrift ~nd für die Hauptverhandlung beizu­
geben. Für das vereinfachte Verfahren bestbnmt 
§ 488 Z. 1 StPO: ergänzend, daß ein für die 
Hauptverhandlung beigegeben,er Armenvertreter 
den Beschuldigten aud1 im Rechtsmittelverfahren 
zu vertreten hat, es wäre denn bei Verschieden­
heit des Ortes der Hauptverhandlung und eines 
allfälligen Gerichtstages die Bestellung ei~es be­
sonderen' Arrrienvcrtreters für' den Genchtstag 
am Platze. 

Da der Gerichtstag in Berufungssachen eine 
allgemeine Erscheinung werden soll, muß § 41 
Abs. 2 StPO. auch die Bestellung eines' Armen­
vertreters für den Gerichtstag vorsehen. Ergän­
zend ist zu bestimmen, daß die Bestellung eines 
Armenvertreters für die Hauptverhandlung oder 
zur Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde 
oder" Berufung (sehr oft betantragen Angeklag~,e 
erst im Rechtsmittelstadium des Verfahrens die 
Beigabe eines Armenvertreters). auch ~ür das 
Rechtsmittelverfahren wirkt. Wie derzeit schon 
im § 488 Z. 1 StPO. ist weiter bestimmt, daß 
für den Gerichtstag ein anderer Armenv~rtre:er 
zu bestellen ist, wenn der Geridltstag rtfcht Im 
Sprengel des Gerichtes erster Instanz stattfindet. 

Zu Art. I Z. 2: 

, § 486 Abs. 4 enthält derzeit f~r den <?erichts~ 
tag im Nichtigkeitsverfahren eIne Bestlll1mung 
über die Bestellung eines Armenvertreters. Durch 
die allgemeine Bestimmung des §41. A bs. 2 
StPO. wird diese Bestimmung überflÜSSig, we.s­
halb § 286 Abs. 4 entsprechend zu kürzen sem 
wird. 

Zu Art. I Z. 3: 

Die §§ 294 und 295 StPO. enthalten die für 
das Berufungsverfahren beim Gerichtshof 
zweiter lritsanz maßgeblichen Bestimmungen. 
Derzeit ist na,ch ihnen über die Berufung stets 
in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden. 
Grundsätzlidl soll nun an die Stelle der nicht­
öffentlichen Sitzung der öffentliche Gerichtstag 
treten. Da aber auch im Berufungsverfahren bei 
bezii-ksgerichtlidlen und einzelrichterlichenUr-
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teilen eine Art Vor p r ü fun g vorgesehen ist, Glei,chfalls aus den für das oberlandesgericht­
soll nunmehr auch im Berufungsverfahren vor liehe Verfahren geltenden Gründen wurde eine 
dem Gerichtshof zweiter Instanze'in nichtöffent- Vor p r ü fun g der Berufung vorgesehen, 
liches Vorprüfungsverfahren eingeschaltet wer- innerhalb derer aus den gleichen Gründen, wie 
den. Die Fälle, in denen auch künftig in nicht- . sie im § 294 Abs. 4 StPO. angeführt sein wer­
öffentlicher Sitzung berat,en und gegebenenfalls den, der Oberste Gerichtshof eine Berufung in 
entschieden werden soll, betreffen die verspätete nichtöffentlicher Sitzung zurück;eisen kann. 
Berufung, die Berufung einer hiezu nicht berech- Allerdings weicht hier die Regelung für den 
tigten Person und die mangels deutlicher Be- Obersten Gerichtshof von der für das Ober­
zeichnung der Berufungspunkte zu einer über- landesgericht insofern ab, als auch die Vor­
p.rüfung des Urteils und des Rechtsmittels unge- prüfung bei einem Gerichtstag stattfinden soll, 
eIgnete Berufung. wenn ein Gerichtstag wegen der Nichtigkeits-

In diesem. Zusammenhang ist darauf zu ver- beschwerde ohnedies unvermeidlich ist. 
weisen, daß die Bestimmung über die zur Be­
handlung ungeeignete Berufung der entsprechen­
den Bestimmung .aus dem hezirksgerichtlichen 
Verfahren angeglichen werden soll. Es muß in 
beiden Verfahrensarten genügen, wenn der Be­
rufungswerber die Punkte des Urteiles aufzeigt, 
durch die er sich beschwert erachtet; es muß also 
genügen, wenn er etwa anführt, die Strafe sei 
ihm zu hoch 'oder das Berufungsgericht möge 
ihn der Vorteile des Gesetzes über die bedingte 
Verurteilung 1949 teilhaftig werden lassen. Die 
entsprechende Änderung ist daher im § 286 
Abs. 2 StPO. vorgenommen und im Abs. 4 
dieses Paragraphen wiederholt worden. 

Kommt es nicht zu einer Zurückweisung des 
Rechtsmittels im Vorprüfungsverfahren, so soll 
stets ein Gerichtstag anberaumt werden, bezüg­
lich dessen die §§ 286 und 287 StPO., die für 
das Nichtigkeitsverfahren vor dem Obersten Ge­
richtshofe gelten, dem Sinne nach angewendet 
werden sollen. In Abweichung von diesen für 
das Nichtigkeitsverfahren geschaffenen Bestim­
mIlDgen soll der nicht verhaftete Angeklagte 
stets vorgeladen werden und auch die Vor­
führung des verhafteten Angeklagten veranlaßt 
werdert können. Diese Abweichung vom Nich­
tigkeitsverfahren geht von der Erkenntnis aus, 
daß in der Straff rage der persönliche Eindruck 
eines Angeklagten mitbestimmend sein kann. 

Weil nunmehr über die Berufungen grund­
sätzlich öff·entlich entschieden werden soll, ist es 
auch notwendig, die Vorladung des Privatbe­
teiligten vorzusehen. 

Zu Art. I Z. 4:-

§ 296 StPO. bestimmt derzeit, daß der Oberste 
Gerichtshof auch über Berufungen entscheidet, 
wenn gegen das Urteil, gegen das die Berufung 
gerichtet ist, auch - von welcher Seite immer -
eine Nichtigkeitsbeschwerde erhoben worden ist. 
Daran soll grundsätzlich aus prozeßökonomi­
schen Gründen festgehalten werden. 

Derzeit entsche'idet auch der Oberste Gerichts­
hof über Berufungen stets in nichtöffentlicher 
Sitzung. 'baß hier grundsätzlich künftig auch 
bei einem Gerichtstag entschieden werden soll,. 
ist auf die gleichen Erwägungen zurückzuführen, 
die für das Berufungsverfahren beim Ober­
landesgerichte entscheidend waren. 

Kommt es nicht zu ·einer Zurückweisung im 
nichtöffentlichen Vorprüfungsverfahren, so soll 
der Oberste Gerichtshof über die Berufung ent­
wedel'" bei und nicht - wie derzeit - na c h 
dem Gerichtstag über die Nichtigkeitsbeschwerde 
entscheiden oder aber, wenn über di,e Nichtig­
keitsbeschwerde nach den geltenden Bestimmun" 
gen in nichtöffentlicher Sitzung 'entschieden wird, 
bei einem wegen der Berufung allein anzuberau-
menden Gerichtstag. ' 

Zu Art. I Z. 5: 

§ 467 Ahs. 5 StPO. sieht derzeit eine Vorprü" 
fung des Rechtsmittels auf seine Rechtzeitigkeit 
durch das Bezirksgericht vor. Ungeachtet des 
Umstandes, daß dem Gerichtshof erster Instanz 
im Nichtigkeitsverfahren auch eine Vorprüfung 
der gegen sein Urteil erhobenen Nichtigkeits­
beschwerde gesetzlich eingeräumt ist, sieht der 
Entwurf die Streichu·ng der Vorprüfung durch 
das Bezirksgericht. vor. Maßgeblich hiefür war 
der im Zuge der Reform der Strafprozeßordnung 
wohl allgemein zu verankernde' Grundsatz, daß 
niemals die Instanz, gegen ,die sich ein Rechts­

. mittel richtet, über das Rechtsmittel entscheiden 
soll. Dies nicht etwa deshalb., weil Bedenken 
gegen die. Unparteilichkeit des Gerichtes be­
stehen, sondern weil das für die Rechtsprechung 
unerläßliche Vertrauen der rechtsuchenden Be­
völkerung wesentlich gefördert werden kann, 
wenn auch im formellen Bereich über ein Rechts­
mittel stets eine vom Erstgericht verschiedene 
Instanz entscheidet. Der Entwurf sieht daher die 
Streichung des bisherigen Abs. 5 im § 467 StPO. 
vor. Da diesem Paragraphen ohndies eine weitere 
Bestimmung anzufügen ist, tritt ,die neue Be­
stimmung an die Stelle der zu eliminierenden. 

Der neue § 467 Abs. 5 StPO. mach"t auch die 
bezirksgerichtliche Berufung zu einem zwei­
seitigen Rechtsmittel. Derzeit ist nämlich die 
gegen ein bezirksgerichtliches Urteil gerichtete 
Berufung dem Berufungsgegner nicht mitzu­
t,eilen. Daraus ergibt sich im Falle, daß über die 
Berufung ni,cht bei einem Gerichtstag entschieden 
wird - was derzeit nur bei der Nichtigkeits­
und Schuldberufung der "Fall ist -, 'daß der 
Beruhmgsgegner nicht -einmal durch eine La-
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dung zu einer Verhandlung über das Rechts­
mittel vom Rechtsmittel erfährt und während er 
längst schon die Rechtskraft des in seiner Gegen­
wart erfloss.enen bezirksgerichtlichen Urteiles 
annimmt, eine davon abweichende Entscheidung 
der zweiten Instanz bekommen kann. Dieser an 
sidl änderungsbedürftige Zustand erheischt 
umsomehr Abhilfe, als künftig der Regelfall der 

. Rechtsmittelentscheidung bei einem öffentlichen 
Gerichtstag vor sich geht und es nicht mehr als 
recht und billig ist, daß sich auch die Gegenseite 
durch Studium der Rechtsmittelschrift auf den 
Geridltstag vorbereiten kann und dem Be­
rufungsgericht auch schriftlich seine Stellung­
nahme übermitteln darf. 

Zu Art. I Z. 6: 

§ 469 StPO. bestimmt derzeit, daß über die 
Strafberufung und die Berufung hinsichtlich der 
privatrechtlichen Ansprüche stets in nichtöffent­
licher Sitzung, in allen anderen Fällen aber nur 
im Zuge der ber,eitserwähnten Vorprüfung 
nichtöffentlich beraten und entschieden werden 
darf. Das Zid des Gesetzentwurfes v·erlangt eine 
Änderung dieser Bestimmung, wona·ch nur im 
Zuge der Vorprüfung nichtöffentlich beraten und 
entschieden werden darf. 

Zu Art. I Z. 7: 

§ 471 StPO. bedarf gewisser kleinerer Ände­
rungen. 

§ 471 Abs. 1 StPO. bestimmt derzeit, daß auch 
über die Berufung wegen der Strafe und der 
privatrechtlichen Ansprüch,e bei einem Gerichts: 
tag. entschieden wird, wenn noch eine Nichtig­
keits- oder Schuldberufung vorliegt. Da künftig 
der Regelfall die Entsch1eidung bei einem öffent­
lichen Gerichtstag . ist, war die. Bestimmung 
entsprechend zu ändern. 

§ 471 Abs. 2 StPO. ist nur des Zusammen­
hanges wegen wiederholt, er unterscheidet sich 
vom geltenden Recht nur dadurch, daß vom 
"Berufungsgericht" und nicht mehr von der 
"Berufungsbehörde" die Rede ist. . 

7 

§ 471 Abs. 4 StPO. unter~dleidet sich von dem 
geltenden Gesetz nur dadurch, daß auch der neu 
'einzuführenden Gegenausführung' zur bezirks­
gerichtlichen Berufung gedacht wird. 

§ 471 Abs. 5 StPO. behandelt die Vorladung 
des Privatbeteiligten. Da künftig auch über die 
Berufungen wegen der privatrechtlichen An­
sprüche grundsätzlich beim Gerichtstag ent­
schieden wird und überdies die geltende Fassung 
.auf den Fall nicht Bedacht nimmt, daß über die 
Berufung wegen der privatrechtlichen Ansprüche 
wegen Zusammenhanges mit einer anderen 
ßierufung öffentlich v,erhandelt wird, war die 
Vorladung des Privatbeteiligten neu Zu regeln. 

§ 471 Abs. 6 StPO. bestimmt, daß die von 
einem Verteidiger oder anderen Parteien vertreter 
vertretenen Angeklagten, Privatankläger und 
Privatbeteiligten nicht persönlidl zu laden sind, 
die Vorladung vielmehr nur an den V.ertreter 
zu richten ist. Soweit es sich um den Ptivat­
arrktäger und Privatbeteiligten handelt, sollte 'es 
bei dieser Bestimmung bleiben. Hiügegen ist die 
persönliche Vorladung des Angeklagten nadI dem 
Grundkonzept dieses Gesetzentwurfes unerläßlich. 

Zu Art. I Z. 8: 

Die Bestimmung des § 488 Z. 1 StPO. ist durch 
die Neufassungdes § 41 Abs. 2 StPO. überflüssig 
geworden und hätte daher zu entfallen. 

Zu Art. I Z. 9: 

Die Bestimmung d'es § 489 Abs. 1 Z. 2 StPO., 
wonach die Berufung gegen ein Einzelrichter­
urteil in Abweichung von dem für das vereirt­
famte Verfahren vorbildlichen bezirksgericht" 
limen' Verfahren ein zweiseitig·es Reditsmittel 
ist, ist durch die. Zweiseitigkeit des bezirks" 
gerichtlichen Berufungsverfahrens überflüssig 
geworden. § 489 Abs. 1 Z. 7, wonamüber eine 
Berufung gegen ein Abwesenheitsurteil ausnahms­
weise auch ö~entlich entsdIieden werden kann, 
ist wegen der grundsätzlichen öffentlichkeit des 
Berufungsverfahrens zu streichen. 

§ 471 Abs. 3 StPO. bestimmt derzeit, daß der I Z A 11 
verhaftete Angeklagte vorgeführt werden kann, u rt. , . § 1: 

. wenn es das Berufungsgcrimt "zur Erforschung Die Erneuerung bereits rechtskräftig abge-
der Wahrheit" nötig findet, und daß er sich schlossener Berufungsverfahren soll nicht auf 
andernfalls durch einen Verteidiger vertreten jeden Fall, sondern pur dann gewährt werden, 
lassen kann. Im !crstien Teil soll die Änderung wenn es der Verurteil'te oder sein gesetzlicher 
darin bestehen, daß die Vorführung des ver- Vertreter verlangt. Voraussetzung der Antrags­
hafteten Angeklagten nicht nur in den Fällen berechtigung soll sein, daß die Menschenrechts-

! zul~ssig ist, daß sein Erscheinen zur. Erforschung kommission eine Beschwerde gegen das bisherige 
der Wahrheit nötig ist, sondern et)Va aum dann, Verfahren über eine gesetzlich zulässige Straf~ 
wenn sich das Gerimt in der Straffrage von' berufung bereits ang!enommen. hat oder noch 
seiner Persönlichkeit ein Bild machen will. Die annehmen kann, was nur dort der Fall ist, wo 
angesichts der §§ 39 ff. StPO. überflüssige Be- die endgültige innerstaatliche Entscheidung nicht 
st~m.mung über d~e yertretung dur.ch einen Ver- i länger als sechs Monate ztir~ckliegt (siehe. Art. 26 
teidiger wurde bei dIeser Gelegenheit ausgemerzt. I der MenschenrechtskonventlOn). 
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Von der Antragsberechtigung sollen ferner die! dahin zu ent'scheiden, daß zu einer Änderung 
Verurteilten ausgenommen sein, bei denen eine der früheren Berufungsentscheidung kein Anlaß 
weitere Milderung der Strafe nicht mehr denkbar, bestehe. 
wäre, weil das Gericht auf die mild,este Strafart 
und die Mindeststrafe erkannt hat und eine 
bloß fakultative Nebenstrafe nicht verhängt hat. 
Ebenso soll ein Auss·chluß von der Antragsberech­
tigung gegeben sein, wenn lediglich eine Berufung 
des Anklägers vorgelegen ist, die gänzlich 
erfolglos geblieben ist. 

Zu Art. 11, § 2: 

Der Antrag auf Erneuerung des Berufungs­
verfahrens soU nur vom Verurteilten und seinem 
gesetzlichen Vertreter, nicht auch etwa vom 
Ankläger gestellt werden können. Eine Ver­
tretung des Antragstellers durch einen Vertei­
diger (§ 39 StPO.) ist durch dieSle Bestimmung 
keineswegs ausgeschlossen. 

Die Einbringung· des Antrages soll insofern 
erleichtert sein, als der Antrag auch zu Protokoll 
gegeben werden kann und zwar nicht nur bei 
Gericht, sondern auch bei der Justizanstalt, bei 
der sich' der Verurteilte in Strafhaft befindet. 
Besondere Formerfordernisse, zum Beispiel 
Unterschrift eines Verteidigers, sieht der Entwurf 
nicht vor. 

§ .2 Abs. 3 will sicherstellen, daß das Berufungs­
g~richt ohne unnötigen Aufschub in die Lage 
kommt, das Berufungsverfahren zu erneuern. 

Zu Art. 11, § 3: . 

Zur Entscheiclungüber die Anträge nach § 1 
soll aus Erwägungen der Proz,eßökonomie der 
Gerichtshof zuständig sein, der schon seinerzeit 
über die Berufung erkannt hat. § 3 ordnet ferner 
eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens 
an. , 

Z~_Art. II,_§ 4: 
Das Berufungsgericht soll zunächst die Zu­

lässigkeit der eingebrachten Anträge prüfen und 
die u'üzulässigen Anträge in nichtöffentlicher 
Sitzung zurückweisen. Bei zulässigen Anträgen 
hat das Berufungsgericht - bei einem nach den 
neuen gesetzlich.en Bestimmungen anzuberaumen­
den und durchzuführenden öffentlichen Gerichts­
tag - - festzustellen, ob eine Milderung des 
Uroeils auf Grund der seinerzeitigen Berufung 
am Platze, ist. Bejaht das Berufungsgericht dies, 
so hat es je nachdem, welche Berufung ihm vor­
liegt, der Berufung des Angeklagten Folge zu 
geben oder im größeren Umfange' als seinerzeit 
Folge zu geben oder der Berufung dies Anklägers 
nicht oder in geringerem Umfange als seinerzeit 
Folge zu geben. 

In: allen anderen Fällen, al'so auch etwa dann, 
wenn das Berufungsgericht an sich eine strengere 
Strafe für angebracht halten würde, hat es 

Entsp.rechend den Bestimmungen der §§ 295 
Abs. 1 und 477 Abs. 1 StPO. sieht § 4 Abs. 3 
vor, daß bei mehreren Mitschuldigen allen die 
entsprechend gleiche, also gerechte Behandlung' 
widerfährt und aus der Tatsache, daß ein Mit­
schuldiger reinen Antrag nach § 1 gesteIft, ein 
anderer dies unterlassen hat, keine ungerecht­
fertigten Verschiedenheiten erwachsen. 

Til'gungsrechtlich bedeutsam, weil' fü·r den Lauf 
der Tilgungsfristen maßgeblich, ist einerseits der 
Zeitpunkt der Rechtskraft ,eines Urteiles und 
anderseits der Endzeitpunkt der Strafvol'l­
streckung. Da durch die erneuerte Berufungs­
entscheidung im gewissen Sinne die Rechtskraft 
der Entscheidung erst jetzt- eintritt, soll der 
Verurteilte so gestellt werden, als wäre die nun­
mehrige Entscheidung schon seinerzeit gefällt 
worden. Zudem solf für den Endzeitpunkt des 
Voll'zuges die neue Strafe für maßgeblich erklärt 
werden. 

Die. Kosten des neuen Berufungsverfahl'ens 
- ausgenommen die Gebühren der Parteien­
vertreter '- sollen stets vom Bund getragen 
werden und zwar auch dann, :wenn ein Antrag 
nach § 1 keinerlei Erfol'g gezeitigt hat. Gewiß 
ist es denkbar, daß 'ein solcher Antrag in Kennt­
nis seiner Aussichtslosigkeit, etwa aus Mutwillen, 
gestellt wird und daß die Verpflichtung zum 
Ersatz der durch den Antrag verursachten 
Kosten angebracht wäre. Es soll jedoch jeglicher 
Anschein vermieden werden; als sollten die 
potentiellen Antragsteller durch das Inaussicht­
stellen von Kostenfolgen a,bgeschreckt werden. 

Zu' Art. 11, § 5: 

§ 5 will· sicherstellen, daß im Falle einer Mil­
derung der Unrechtsfolgen die etwa nötige Frei­
lassung oder Entscheidung über eine allfällige 
bedingte Entlassung ohne Verzug ergeht. . 

Zu Art. II1: 

Diese Bestimmung sieht eine angemessene 
(kurze) Legisvakanz vor und weist die Voll­
ziehung des Gesetzes dem hiefür sachlich 
berufenen Bundesministerium für Justiz zu. 

III. 

Die finanziellen Auswirkungen der 
Gesetzwerdung. 

Wenn der Gesetzgebe; . eine Umwandlung "der 
regelmäßig nichtöffentlichen Berufungsverfahren 
in regelmäßig kontradiktorische öffentliche Ver­
fahren durchführt, so bedeutet dies, weil die 
nichtöffentlichen Sitzun~en in aller Regel kürzer 
als öffentliche Verhandlungen sind, einen ver­
mehrten Arbeitsaufwand der Be.rufungsgericht·e. 
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Die Justiz hofft jedoch, daß dieser vermehrte 
Arbeitsaufwand ohne oder doch ohne ins Gewicht 
fallende Personalvermehrung bewältigt werden 
kann. 

Die durch die gegen österreich bei der Euro­
päischen Menschenremtskommission anhängigen 
Verfahren bedingte Neudurchführung gewisser 
Berufungsverfahren wird sich nach Schätzung 
der Justiz nicht allzu stark auswirken. Weil aber 
diese Rückwirkung naturgemäß in absehbarer 
Zeit ausläuft, wird eine Personalvermehrung 
nicht erforderlich sein. 

Die Vermehrung des Sachaufwands für die 
endgültige Regelung und ,die Übergangslösung 
ist nicht ins Gewicht fallend. 

Zu verweisen ist auch noch auf die Neu­
regelung im Bereich des § 41 Abs. 2 StPO. Sie 
bedeutet, daß die Verteidiger in Strafsachen, 
also vor allem die Rechtsanwaltschaft, vermehrt 

o 
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zu Armenvertretungen herangezogen werden 
können. Diese vermehrte Heranziehung findet 
aber in der gleichzeitig vorgeschlagenen Erhöhung 
der Pauschalvergütung für Armenvertretungen 
noch volle Deckung (Nr. 690 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen, des National-

1 ates). 
StaatsfInanziell bedeutsam ist noch die Bestim­

mung im Art. 1I § 4 Abs.5. Diese Bestimmung 
bedeutet nur, daß in den übergangsfällen für die 
Neudurchführung von den Gerichten keine 
Verf:.threnskosten eingehoben werden, nicht aber 
etwa, daß dem Bund die V,erpflichtung erwächst, 
die . Kosten der Proz.eßbeteiligten zu ersetzen. 
Eine solche Bestimmung wäre den Grundsätzen 
des österreiChischen Strafverfahrensrechtes . fremd. 
Auch die Europäische Mensch,enrechtskonvention 
kennt eine Kostenersatzpflicht des Staates, gegen 
den eine Beschwerde vor 'der Menschenrechts­
kommission erhoben wurde, nicht. 

Gegenüberstellung der geltenden Bestimmungen der Strafprozeß­
ordnung und der durch die StPO.-Novelle 1962 herbeizuführenden 

Änderungen. ,'. 

S t P O. 1960: 

§ 41. (1) Bei der Mitteilung der Anklageschrift 
ist der Besclluldigte über sein Recht, sich eines 
Verteidigersz'll bedienen, zu belehren. 

S t P O. 1 9.60 in der Fa s s u ng der 
StPO.-Novel'le 1962: 

(2) Ist ein Beschuldigter nach seinen dem (2) Ist ein Beschuldigter nach seinen dem 
Gerichte bekannten VerhäLtnissen nicht im- Gerichte 'bekannten: Verhältnissen nicht im­
stande, die Verteidigungskosten aus eigenem zu" stande, die Verteidigu-ngskosten aus eigenem zu 
tragen, so ist ihm auf sein .Verla.ngen zur Aus- tragen, so ist ihm aufsein Verlangen zur Aus­
führung bestimmter, . von ihm angemeldeter führung bestimmter, von ihm" angemeldeter. 
Rechtsmittel, zur Erhebung des Einspruches Rechtsmittel, zur Erhebung des 'Einspruches 
gegen die Anklageschrift sowie für die Haupt- gege!1 die Anklageschrift, für die Hauptverhand­
verhandlung vom Gerj.ch~ ein Armenvertreter lung sowie für den Gerichtstag zur öffentlichen 
beizugeben. Verhandlung über ein Rech~mittel vom yeridlt 

ein Armenvertreter beizugeben" Wird fü,r die 
Hauptverhandlung oder zur Ausführung einer. 
Nichtigkeitsbesdlwerde oder Berufung ein 
Armenvertreter beigegeben, so gilt die. Bestel­
lung des A.rmenvertreters auch für das Rechts­
mittelverfahren. Wird . jedoch der Gerichtstag 
'zur öffentlichen Verhandlung über ein Rechts­
mittel nicht im Sprengel des Gerichtes ;tbgehal­
ten, bei dem die Hauptverhandlung stattgefun­
den ha,t, so ist für den Gerichtstag ein anderer 
Armenvettreter, und zwar tunlichst ausd~riahl 
der am Orte des Gerichtstages wohnhaften Ver-
teidiger, zu bestellen. . 
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S t P O. 1960: 

(3) Wenn für die Hauptverhandlung vor dem 
Geschwornengerichte weder der Angekhlg,te 
selbst noch sein gesetzlicher Vertreter für ihn 
einen Verteidiger wählt und ihm auch kein 
Armenvertreter beilgegeben wird, ist ihm von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen; das­
selbe gilt für die Hauptverhandlung vor dem 
Schöffengerichte, wenn die Anklage wegen einer 
Handlung erhoben i'st, die mit einer fünf Jahre 
übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist .. 

§ 286. (1) Wird ein Gerichtstag zur öffent­
lichen Verhandlung der Sache anberaumt, so ist 
die Vorladung des Angeklagten sowie des allen­
falls einschreitenden Privatanklägers in der Art 
vorzunehmen, daß sie diese wenigstens acht 
Tage vor dem Gerichtstag erhaIten. Dabei ist 
ihnen zu bedeuten, daß im Fall ihres Ausblei­
bens ihre Beschwerden und Ausführungen vor­
getragen und der Entschei,dung zugrunde gelegt 
werden würden. . 

(2) Ist der Angeklagte verhaftet, so wird er 
vom Gerichtstage ·mrt dem Beisatz in Kenntnis 
gesetzt, d;tß er nur durch einen Verteidiger er~ 
scheinen könne. 

(3) Hat er einen Verteidiger bereits namhaft 
gemacht, so ist die Vorladung nur an diesen zu 
richten. 

(4) Ist die strafbare Handlung, die dem Ange­
klagten in der Anklageschrift oder im Urteil 
erster Instanz zur Last gelegt wird, mit einer 
fünf Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe oder 
einer strengeren Strafe bedroht, so ist ihm, wenn 
er nach seinen aus den Akten bekannten Ver­
hältnissen nicht imstande ist, die Verteidigungs­
kosten aus eigenem zu tragen, auf Verlangen. für 
den Gerichtstag ein Armenver-treter zu bestellen. 
Wenn der Angeklagte in einem solchen Falle 
keinen gewählten Verteidiger hat und ihm auch 
kein Armcnvertreter beigegeben wird, ist ihm 
aus der Zahl der am Sitze des Obersten Gerichts­
hofes wohnhaften Verteidiger von Amts wegen 
ein Verteid~iger zu bestellen. 

§ 294. (1) Die Berufung ist innerhalb der im 
§ 284 bezeichneten Frist beim Gerichtshof erster 
Instanz anzumelden. Sie hat nur dann aufschie­
bende Wirkung, wenn sie gegen die Strafart 
gerichtet ist oder wenn der Angeklagte, insofern 
sie gegen das Strafmaß gerichtet ist, nicht selbst 
erklärt, die Strafe einstw_eilen antreten zu 
wollen. 

(2) Dem Beschwerdeführer m~ß, sofern dies 
nicht schon geschehen ist, eine Urteilsabschrift 
zugestellt werden. Der Beschwerdeführer hat das 
Recht, binnen vierzehn Tagen nach der Anmel­
dung der Berufung, wenn ihm eine Urteilsab­
schrift ruber erst nach der Anmeldung des Rechts-

S t P O. 1 9 6 0 i n der F ass u ng der 
St P O. - No v eil e . 1 962: 

(4) Ist die strafbare Handlung, die dem Ange­
klagten· ,tn der Anklageschrift oder im Urteil 
erster Instanz zur Last gelegt wird, mit einer 
fünf Jahre übenteigenden Freiheitsstrafe oder 
einer strengeren Strafe bedroht, ro ist ihm, wenn 
er noch keinen Verteidiger hat und ihm auch 
kein Armenvertreter beigegeben wird, für den 
Gerichtstag aus der Zahl der am Sitze des Ober­
sten Gerichtshofes wcihnhaften Verteidiger von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen. 

d 

(2) Dem Beschwerdeführer muß, sofern dies 
n~cht schon geschehen ist, eine Urteils abschrift 
zugestellt werden. Der Beschwerdeführer hat das 
Recht, binnen vierzehn Tagen nach der Anmel­
dung der Berufung, wenn ihm eine Urteils abschrift 
aber ent nach der Anmeldung des Rechtsmittels 
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mittels zugestellt wuroe, binnen vierz·ehn Tagen zugestellt wurde, binnen vierzehn Tagen nach 
nach der ZUS<tellung eine Ausführung seiner der Zustellung eine Ausführung seiner Beschwer­
Beschwerdegründe beim Gericht in zweifadler degründe beim Gericht in zweifacher Ausferti­
Ausfertigung zu überreichen. Er muß entweder gung zu überreichen. Er muß entweder in dieser 
in dieser Schrift oder bei der Anmeldung die SChrift oder bei der Anmeldung ausdrücklich 
Umstände, die die Berufung begründen sollen, erklären, durch welche Punkte des Erkenntnisses 
bestimmt angeben, widrigens auf seine Berufung. er sich beschwert finde, widrigens autseine Be­
vom Gerichtshofe zweiter Instanz keine Rück- rufung vom' Gerichtshofe zwexter Instanz keine 
sicht zu nehmen ist. Die Anmeldung, die die Rücksicht zu nehmen ist. Die Anmeldung, die 
Berufungsgriinde enthält, oder die rechtzeitig die Betufungsgründe enthält, oder die recht­
eingebrachte Ausführung ist dem Gegner mit zeiti:g eingebrachte Ausführung ist dem Gegner 
dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binnen vier- mit dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binnen 
zehn Tagen seine Gegenausführung überreich.en vierzehn Tagen seine Gegenausführung über-
könne. reichen könne. 

(3) Nach überreichung dieser Gegenausfüh - (3) Nach· überreichung dieser yegena usfüh-
rung oder nach Ablauf der hiezu bestimmten rung oder nach Ablauf der hiezu bestimmten 
Frist sind alle Akten dem Gerichtshofe zweiter Frist sind alle Akten dem Gerichtshofe zweiter 
Instanz vorzulegen, der über die Berufung in Instanz vorzulegen, der über die Berufung nur 
nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung des dann in nichtöffentlicher Sitzung berät, wenn 
Oberstaatsanwaltes entscheidet. der Berichterstatter oder der· Oberstaatsanwalt 

§ 296. Ist außer der Berufung auch eine Nich­
tigkeitsbeschwerde von der einen oder der an­
deren Seite erg1riffen worden, so sind bei Vor·· 
legung der Akten an den Obersten Gerichtshof 
auch die Aktenstücke beizulegen, die die Be­
rufung betreffen. In diesem Fall ents,cheidet der 
Oberste Gerichtshof nach oder bei Erledig),lng 
der Nichtigkeitsbeschwerde auch über die Be­
rufung, und zwar stets in nichtöffentlicher Sit­
zung nach Anhörung des Generalprokurators. 

beantragt, die Berufung aus einem der im Jolgen­
den Absatz angefü~rten Gründe zurückzuweisen .. 

(4) Der Gerichtshof zweiter Instanz kann die 
Berufung in nichtöffentlicher Sitzung zurück­
weisen, wenn sie zu spät angemeldet oder von 
einer Person ergriffen worden ist, der das Be­
rufungsrecht überhaupt nicht oder nicht in der 
Richtung zusteht, in der e.s in Anspruch genom­
men wird, oder die darauf verzicht~t hat; ferner, 
wenn der Berufungswerber weder bei der An­
meldung der Berufung noch in ihrer Ausführung 
die Punkte des Erkenntnisses, durch die er sich 
beschwert findet, deutlich und bestimmt bezeich­
net hat, auf die Berufung daher keine Rücksicht 
zu nehmen ist. , 

(5). Wird über die Berufung ,nicht schon in d.er 
nichtöffentlichen Sitzung entschieden, so hat der 
Vorsitzende einen Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Berufung anzuordnen. Für 
die Anberaumung und Durchführung des Ge­
richtstages gelten die Bestimmungen der §§ 286 
und 287 dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß 
der nicht verhaftete Angeklagte stets vorzuladen 
ist und auch die Vorführung des verhafteten 
Angeklagten veranlaßt werden kann. Ist die Be­
rufung gegen den Ausspruch über die privat­
rechtlichen Ansprüche gerichtet, so ist auch der 
Privatbeteiligte vorzuladen. 

§ 296. (1) Ist außer über die Berufung auch 
über eine Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden, 
die von der einen oder der anderen Seite er­
griffen worden ist, so sind bei Vorlegung der 
Akten an den Obersten Gerichtshof auch die 
Aktenstücke beizuLegen, die die Berufung be­
treffen. In diesem Fall entscheidet der Oberste 
Gerichtshof auch über die Berufung. 
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§ 467.(1) Der Beschwerdeführer hat das Recht, 
binnen vierzehn Tagen nach der Anmeldung der 
Berufung, wenn ihm eine Urteilsabschrift aber 
erst nach der- Anmeldung des Rechtsmittels zu­
gesteHt wurde, binnen vierzehn Tagen nach der 
ZusteHung eine Ausführung der Gründe seiner 
Berufung beim Bezirksgerichte zu überr,eich'en 
und aUenfalls neue Tatsach:en oder Beweismittel 
unter genauer Angabe aller zur Beurteilung 
ihr;er Erhebl'ichkejt dienenden Umstände anzu­
zeigen. 

(2) Er hat entweder bei der Anmeldung der 
Berufung oder in der Berufungsschrift ausdrÜck­
lich zu erklären, durch welche Punkte des Er­
kenntnisses (§ 464) er sich beschwert finde und 
welche Nichtigkeitsgründe er geltend machen 
wolle, widrigens auf die Berufung pder auf Nich­
tigkeitsgründe vom Gerichtshof. erster Instanz 
keine Rücksicht zu nehmen ist. Doch steht es 
der Berücksichtigung eines deutlich und bestimmt 
bezeichneten Beschwerdepunktes oder Nichtig­
keitsgrundes nicht entgegen, daß sich der Be­
schwerdeführer in der gesetzlichen Benennung 
vergriffen hat. 

(3) Die zugunsten des Angeklagten ergriffene 
Berufung gegen den Ausspruch über die Schuld 
.enthält auch die Berufung gegen die Strafbemes­
sung. 

(4) Geschieht die Anmeldung der Berufung 
mündlich, so hat der Richter, der das Protokoll 
hierüber aufnimmt, den Beschwerdeführer zur 
genauen Angabe der Beschwerdepunkte besonders 

S t P O. 1 960 in der 'F ass u n ,g der 
StPO.-Novelle 1962: 

(2) Der Oberste Gerichtshof berät über die Be­
rufung nur dann in nichtöffentlicher Sitzung, 
wenn der Berichterstatter oder der Generalpro­
kurator die Zurückweisung der Berufung aus 
einem der im § 294 Abs. 4 angefüh~~en Gründe 
beantragt und nicht über die Nichtigkeitsbe­

·schwerde bei einem Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerde 
entschieden werden muß. 

(3) In aHen anderen FäHen entscheidet· der 
Oberste Gerichtshof über die Berufung entweder 
beim Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung 
über die Nichtigkeitsbeschwerde oder, wenn über 
diese in nichtöffentlicher Sitzung entschieden 
wurde, bei einem Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Berufung. Für die An­
beraumung und Durchführung des Gerichtstages 
gelten die Bestimmungen der §§ 286 und 287 
dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß der nicht 
verhaftete Angeklagte stets vorzuladen ist und 
auch die Vorführung des verhafteten Angeklagten 
veranlaßt werden kann. Ist die Berufung gegen 
den Ausspruch über die privatrechtlichen An­
sprüche gerichtet, so ist auch der Privatbeteiligte 
vorzuladen. 
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aufzufordern und über die Rechtsfolgen der Un­
terlassung dieser Angabe zu belehren. 

(5) Eine verspätete Berufung oder Berufungs­
aus.führung ,ist vom Bezirksgerichte zurückzu­
weIsen. 

§ 469. Ist die Berufung nur gegen den Aus­
spruch über die Strafe oder die privatrechtlichen 
Ansprüche gerichtet, so entscheidet der GerIchts­
hof darüber in nichtöffentlicher Sitzung. Andern­
falls hat er über die Berufung in nichtöffentlicher 
Sitzung nur dann zu beraten, wenn der Bericht­
erstatter oder der Staatsanwalt einen der im § 470 
angeführten Beschlüsse beantragt. 

§ 471. (1) Wird über die Berufung nicht schon 
in der nichtöffentlichen Sitzung entschieden, so 
hat der Vorsitzende einen Gerichtstag zur öffent­
lichen Verhandlung über di'e Berufung, und zwar 
auch soweit sie gegen den Ausspruch über die 
Strafe und die privatrechtlichen Ansprüche ge­
richtet ist, anzuordnen und dazu den Ankläger; 
den Angeklagten und die Zeugen und Sachver­
ständigen rechtzeitig vorzuladen, die voraussicht­
lich zu vernehmen sein werden. 

(2) Dem Angeklagten müssen mit Rücksicht auf 
,seine Entfernung vom Sitze der Berufungsbehörde 
wenigstens drei Tage zur Vo'rbereitung seiner 
Verreidigung freibleiben. 

(3) Ist der Angeklagte verhaftet, so kann er, 
falls der Gerichtshof nicht seine Vorführung zur 
Erforschung der Wahrheit notwendig findet, sich 
durch einen Verteidiger vertreten lassen. 

(4) Sowohl dem Angeklagten als auch dem 
Privatankläger ist in der Vorladung zu bemerken, 
daß auch im Falle ihres Ausbleibens mit Berück­
sichtigung des in der Berufungsausführung Vor­
gebrachten über die Berufung dem Gesetze gemäß 
erkannt werden würde. 

(5) Der Privatbeteiligte ist vom angesetzten 
Gerichtstage mit der B,emerkung in Kenntnis 
zu setzen, daß es ihm freistehe, bei diesem zu 
erscheinen. 

(6) Haben diese Personen einen Verteidiger 
oder Vertreter namhaft gemacht, so ist die Vor­
ladung an diesen zu richllen. 

§ 488. Für die Vorbereitungen zur Haupt­
verhandlung, die Hauptverhandlung und das 
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(5) Die Berufung oder Berufungsausführung ist 
in zweifacher Ausfertigung vorzulegen oder auf­
zunehmen. Eine Ausfertigung ist dem Gegner 
mit dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binnen 
vierzehn Tagen seine Gegenausführung über­
reichen könne. Nach überreichung dieser Gegen­
ausführung oder n'ach Ablauf der hiezu bestimm­
ten Fil"ist sind alle Akten dem Gerichtshofe erster 
Instanz vorzuliegen. 

§ 469. Der Gerichtshof berät über die Berufung 
nur dann in nichtöffentlich'er Sitzung, wenn der 
Berichterstatter oder der Staatsanwalt einen der 
Jm § 470 angeführten Beschlüsse beantragt. 

§ 471. (1) Wird über die Berufung nicht schon 
in der nichtöffentlichen' Sitzung entschieden, so 
hat der Vorsitzende einen Gerichtstag zur öffent­
lichen Verhandlung über die Berufung anzuord­
nen und dazu den Ankläger, den Angeklagten 
und die Zeugen und Sachverständigen rechtzeitig 
vorzuladen, die voraussichtlich zu vernehmen sein 
werden. 

(2) Dem Angeklagten müssen mit Rücksicht auf 
seine Entfernung vom Sitze des Berufungs­
gerichtes wenigstens drei Tage zur Vorbereitung 
seiner V erteid~gung freibleiben. 

(3) Ist der Angeklagte verhaftet, so kann der 
Gerichtshof seine Vorführung veranlassen. 

(4) Sowohl dem Angeklagten als auch dem 
Priva,tankläger ist in der Vorladung zu bemerken, 
daß auch im Falle ihres Ausbleibens mit Berück­
sichtigung des in der B,erufungsausführung und 
in der Gegenausführl;lng Vorgebrachten über die 
Berufung dem Gesetze gemäß erkannt werden 
würde. 

(5) Ist die Berufung wegen der Entscheidung 
übe,r die privatrechtlichen Ansprüche ergriffen, 
so ist auch der Privatbeteiligte mit der im 
vorigen Absatz angeführten Bemerkung, vor­
zutaden, andernfalls ist er vom' Gerichtstag,e mit 
der Bemerkung in Kenntnis zu setzen, daß es 
ihm freistehe zu erscheinen. 

(6) Hat der Privatankläger oder der Privat­
beteiligte einen V,ertreter 'namhaft gemacht, so 
ist die Vorladung an diesen zu richten. , 
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Urteil gelten dem Sinne nach die Bestimmungen 
des XVII. und XVIII. Hauptstückes (§§ 220 
bis 279) mit folgenden Abweichungen lind Er­
gänzungen: 

S t P O. 1960 in der Fa s s u n,g der 
StPO.-Novelle 19'62: 

1. Wird dem Beschuldigten für die Haupt- Z. 1 entfällt. 
verhandlung ein Armenvertreter beigegeben 
(§ 41 Abs. 2), so gilt die B,estellungdes Armen-
vertreters auch für das Rechtsmittelverfahren. 
Wird jedoch der Gerichtstag zur öffentlichen 
Verhandlung über die Berufung nicht im Sprengel 
des Gerichtes abgehalten, bei dem die Haupt-
verhandlung stattgefunden hat, so ist für den 
Gerichtstag ein anderer Arrnenvertreter, und 
zwar tunl'ichst aus der Zahl der am Orte der 
Berufungsverhandlung wohnhaften Verteidiger 
zu bestellen. 0 

2. Der Vorladung des Beschuldigten zur Haupt­
verhandlung ist eine Ausfertigung des Straf­
antrages anzuschließen. Außer dem im § 221 
vorgeschriebenen Inhalte hat die Vorladung des 
Beschuldigten auch di'e' Auff9rderung zu ent-· 
halten, die zu seiner Verteidigung dienenden 
Beweismittel mitzubringen oder dem Gerichte 
so frühzeitig- anzuzeigen, daß sie zur Haupt­
verhandlung noch herbeigeschafft werden kön­
nen. Auch ist der Beschuldigte über sein Recht, 
sich eines Verteidigers zu bedienen (§ 41), und 
über die Voraussetzungen der BesteUung eines 
Artpenvertreters zu belehren. Einer Mitteilung 
der Liste der neu zu ladenden Zeugen und Sach-

. verständigen an den Gegner (§ 222) bedarf es 
im vereinfachten Verfahren nicht. 

3. Ist es mit Rücksicht auf die Verkehrsverhält­
nisse zweckmäßig, Hauptverhandlungen im ver­
einfachten Verfahren regelmäßig im Sppengel 
eines außerhalb des Gerichtshofsitz,es gelegenen 
Bezirksgerichtes abzuhalten, so kann ein Richter 
dieses Bezirksgerichtes zum Einzelrichter im 
vereinfachten Verfahren bestellt werden. Der 
Richter des Bezirksgerichtes ist in dieser Ver­
wendung als Richter des Gerichtshof,es anzusehen. 
Die Bestimmungen des zweiten und vierten 
Absatzes des § 221 a sind dem Sinne nach anzu-

. wenden. 

4. Die Bestimmungen der §§ 224 und 276 
über die Vornahme von Erhebungen oder 
Untersuchungshandlungen durch den Unter­
suchungsrichter sind nur anwendbar, wenn die 
Beweise nicht in ··,der Hauptverhandlung aufge­
nommen werden können. Häl1t der Unter­
suchungsrichter diese Voraussetzung für nicht 
gegeben, so holt er die Entscheidung der Rats­
kammer ein. 

5. Wenn weder eine Voruntersuchung noch 
gerichtliche Vorerhebungen stattgefunden haben, 
ist die öffentlichkeit der Hauptverhandlung auf 
Verlangen des B,eschuldigten auszuschließen. 
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6. Der Einzelrichter hatd~e Befugnisse und 
Obliegenheiten des Vorsitzenden und des Ge­
richtshofes. 

7. Statt der Anklageschrift ist der Antrag auf 
Bestrafung im vereinfachten Verfahren vor­
zulesen. 

8. Der Richter kann bei sonstiger Nichtigkeit 
(§ 281 Abs.l Z. 11) keine strengere Straf,e v,er­
hängen als eine Freiheitsstrafe von höchstens 
einem Jahr oder eine Geldstrafe; in beiden Fällen 
kann er überdies auf Nebenstrafen erkennen 
und Maßnahmen der ß,esserung und Sicherung 
anordnen. Hält er eine str,engere Strafe für 
angemessen, so hat er die Hauptverhandlung 
abzubrechen. über einen darauf abzielenden 
Antrag des Staatsanwaltes entscheidet er nach 
Anhörung des Beschuldigten. Wird die Ver­
nandlung abgebrochen, so hat der Staatsanwalt 
binnen vierzehn Tag,en seine Anträge wegen 
Einleitung des gesetzlichen Verfahrens anzu­
bringen (§. 27). 

9. Auch im Falle des § 28 kann der Einzd­
richter keine strengere Strafe verhängen als die 
unterZ. 8 bezeichnete. 

10. Hält der Einzelrichter das vereinfachte Ver­
fahren aus einem ander,en als dem unter Z. 8 
bezeichneten Grunde für zulässig, so spricht er 
mit Urteil' die Unzulässigkeit des vereinfachten 
Verfahr,ens aus. 

§ 489. (1) Gegen die im vereinfachten Ver­
fahren gefällten Urteile ist außer dem Einspruche 
nach § 427 nur das Rechtsmittel der Berufung 
zulässig. über die B'erufung entscheidet der 
Gerichtshof zweiter Instanz. Für das Verfahr,en 
gelten dem Sinne nach die Vorschriften der 
§§ 464 bis 477 und 479 mit Ausnahme des 
zweiten Satzes im § 468 Abs. 2 und' mit folgen­
den Abweichungen und Ergänzungen: 

1. Zugunsten des Angeklagten kann auch der 
Staatsanwalt die Berufung ergreifen. 
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2. Die' Ausführung der Gründe der Berufung Z. 2 entfällt. 
(§ 467 Abs. 1) ist in zweifacher Ausfertigung 
vorzulegen; ,eine Ausfertigung ist dem Gegner 
mit dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binnen 
vierzehn Tagen seine Gegenausführungen über-
reichen könne. 

3. Als Nichtigkeitsgründe nach § 468 Ahs. 1 
Z. 2 sind die im § 281 Abs.l Z.2 bis 5 ange­
führten Umstände anzusehen. 

4. Der Nichtigkeitsgrund des § 281 Abs. 1 Z. 6 
liegt auch dann vor, wenn der Einzelrichter mit 
Unrecht das vereinfachte Verfahren für unzu­
lässig erklärt hat (§ 488 Z. 10). 

5. Hebt der Gerichtshof zweiter Instanz das 
Urteil des Einzelrichters auf, weil es wegen 
Unzulässigkeit des vereinfachtlen Verfahrens 
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nichtig ist (§ 483 Abs. 4), so verweist er die 
Sache an den Gerichtshof erster Instanz; dieser 
veranlaßt die Einleitung des gesetzlichen Ver­
fahrens (§ 486 Abs.2). 

6. Wird der zum Nachteile des Angeklagten 
ergriffenen B'erufung stattgegeben, so darf die 
Strafe gleichwohl das im § 488 Z. 8 angegebene 
Maß nicht überschreiten. 

7" Richtet sich die Berufung gegen ein Ab­
wesenheitsurteil, so kann ein Gerichtstag auch 
bloß zur Entscheidung über den bedingten 
Strafnachlaß angeordnet werden. 

(2) Die Gerichtstage zur öffentlichen Verhand­
lung über Berufungen finden am Sitze des 
Gerichtshofes zweiter Instanz statt, doch kann 
der Präsident dieses Gerichtshofes mit Rücksicht 
auf die Verkehrsverhältnisse oder nach Anhörung 
des Anklägers und des Angeklagten auch aus 
anderen wichtigen Gründen anordnen, daß der 
Gerichtstag an ,einem anderen im Sprengel des 
Gerichtshofes zweiter Instanz gelegenen Ort 
abgehalten werde; der Anhörung bedarf es 
nicht, wenn sich der Angeklagte im Sprengel des 
Gerichtshofes ,erster Instanz in Haft befindet, in 
dessen Bezirke der Gerichtstag abgehalten werden 
soll. 

(3) Werden voraussichtlich Berufungsverhand­
lungen regelmäßig an einem außerhalb des Sitzes 
des Gerichtshofes zweiter Instanz gelegenen Ort 
abgehalten, so ist in der Geschäftsverteilung des 
Gerichtshofes zweiter Instanz zu bestimmen, ob 
und welche Richter ,des Gerichtshofes erster In­
stanz, in dessen Sprengel' dieser Ort liegt, dem 
Berufungssenate des Gerichtshofes zweiter Instanz 
als Stimmführer angehören. Die Rich'ter des 
Gerichtshofes ,erster .Instanz sind in dieser Ver­
wendung als Mitglieder des Gerichtshofes zweiter 
Instanz anzusehen. 

(4) Von der Verhandlung und Entscheidung 
über eine Berufung sind auch Mitglieder des 
Gerichtshofes zweiter Instanz ausgeschlossen, die 
im vorangegangenen V,erfahrlen an der Ent­
scheidung der Ratskammer über die Einstellung 
des Verfahrens oder an der Entscheidung über 
die Beschwerde gegen d~e von der Ratskammer 
beschlossene Einstellung (§ 486) beteiligt waren. 

S t P O. 1 960 in der Fa s s u n ,g der 
S t.p O. - N 0 v eil e 1 962: 

Z. 7 entfällt. 
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